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Abb. 1: Wildkatze (Foto: J. Borris)
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1 Lebensweise und Lebensraum 

1.1 Lebensraumansprüche  
 Größere mehr oder weniger geschlossene, reich strukturierte Laub- und Mischwaldgebiete 

mit hohem Waldsaumanteil, Waldwiesen, Sukzessionsflächen, Alt - und Totholz mit unge-
störten Ruhezonen sowie mit Gewässern. 

 Kleinere Waldgebiete mit oben genannten Merkmalen, die durch Hecken, linienförmige 
Gehölze oder naturnahe Gewässer mit Uferbestockung verbunden sind. 

 Insbesondere im nördlichen Teil des Verbreitungsgebietes sind südexponierte Hänge als 
winterliche Sonnungsplätze von Bedeutung (u.a. alte Steinbrüche, Felswände). 

 Die Art ist relativ wärmeliebend. 
 
1.2 Lebensweise 
 Die Wildkatze gilt als einzelgängerisch. 
 Reviergrößen von ca. 800-1.000 ha (Katzen) und 2.500 ha und mehr (Kuder) (Durch-

schnittswert für den Südsolling, HUPE mündliche Mitteilung) 
 Als Verstecke dienen Brombeergebüsche, liegende Baumkronen, hochgeklappte Wurzel-

teller, Baumhöhlen, Fuchs-, Dachsbaue, Felshöhlungen und dergleichen. 
 Meist ist die Wildkatze dämmerungsaktiv, in störungsarmen Gebieten, während der Jungen-

aufzucht und in nahrungsarmen Zeiten auch tagaktiv. 
 Gefährdungen sind strenge Winter mit einer Schneedecke ab 30 cm und nasskalte Frühjah-

re während der Jungenaufzucht. 
 Natürliche Feinde insbesondere für Jungtiere sind Fuchs, Dachs, Wildschwein, Luchs und 

Greifvögel. 
 
1.3 Fortpflanzungsbiologie 
 Die Paarungszeit (Ranz) findet in den Monaten (Januar) Februar bis März statt. 
 Die Tragzeit beträgt ca. 68 Tage, Geburt ca. von März bis Juni.  
 Ein zweiter Wurf ist möglich, so dass noch kleine Wildkatzen im Extremfall im Okto-

ber/November auftreten (keine Überlebenschance). 
 Es werden im Schnitt 3 Jungtiere geboren, die ab dem Hochsommer selbständig werden. 
 Der Kuder beteiligt sich nicht an der Jungenaufzucht. 

 
1.4 Nahrungsökologie 
 Die Hauptnahrung besteht aus Mäusen, die einen Anteil von über 90% ausmachen können. 

Weiterhin werden Amphibien, (Jung-)Vögel, andere Kleinsäuger und auch Aas u.a. ange-
nommen. 

 
1.5 Sonstige Besonderheiten 
 Die Wildkatze kann sich mit Hauskatzen paaren. Die Hybriden können sich erfolgreich fort-

pflanzen. 
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2 Bestandssituation und Verbreitung 
Die Wildkatze reproduziert regelmäßig in Niedersachsen. 
 
2.1 Verbreitung in Niedersachsen 
 Die Wildkatzenvorkommen sind auf Südniedersachsen beschränkt. 
 Relativ stabile Teilpopulationen befinden sich im Harz und im Solling. Diese Gebiete können 

derzeit als nahezu „aufgefüllt“ bewertet werden, da eine Abwanderung junger Tiere festzu-
stellen ist (SIMON & RAIMER 2007). 

 In vielen Waldgebieten und Höhenzügen des Weser- und Leineberglandes ist die Wildkatze 
teilweise sporadisch, teilweise fast regelmäßig nachgewiesen. 

 Regelmäßige Beobachtungen liegen vor aus Hainberg, Salzgitterscher Höhenzug, Elm, 
Wälder des unmittelbaren Harzvorlandes, Rotenberg, Westerhofer Wald, Northeimer Wald, 
Wälder bei Kalefeld und Nörten-Hardenberg, Sackwald, Göttinger und Reinhäuser Wald, 
Wälder bei Witzenhausen, Bramwald, Hils, Vogler, Holzberg, Burgberg, Ottensteiner Hoch-
ebene, Nesselberg, Kleiner Deister, Osterwald, Deister. In diesen Regionen ist von Repro-
duktion auszugehen, wenngleich noch nicht überall belegt. 

 Sporadische Beobachtungen liegen vor aus Region Lamspringe, Wälder nördlich Bad 
Salzdetfurth, Oderwald, dem Ith, Thüster Berg, Duinger Berg, Duinger Wald, Hildesheimer 
Wald, Hasselburg, Lichtenberge. Eine regelmäßige Besiedlung ist wahrscheinlich, wenn-
gleich noch nicht überall belegt. 

 

Abb. 2: Verbreitung der Wildkatze (Felis silvestris) in Niedersachsen 
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2.1.1 Verbreitung in FFH-Gebieten 
Tab. 1: FFH-Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Wildkatze  
 (Sortiert nach fachlicher Einschätzung der Bedeutung der Gebiete) 
 (Nachweise aus dem Niedersächsischen Tierartenerfassungsprogramm) 

Die Nummern 1-29 sind FFH-Gebiete im mehr oder weniger etablierten Verbreitungsgebiet. Die Num-
mern 30-37 sind FFH-Gebiete im randlichen Verbreitungsgebiet der Art.  

Eine Rangfolge in Bezug auf die Bedeutung der FFH-Gebiete ist nur insofern zu treffen, als die Gebiete 
im randlichen Verbreitungsgebiet der Wildkatze mehr Aufmerksamkeit erfordern.  

FFH-Gebiete unter 100 ha Größe sind nicht mit aufgeführt. Ebenso einige wenige Gebiete, die von ihrer 
Struktur her für die Wildkatze keine wesentliche Bedeutung haben. 

 FFH-Nr. Name  FFH-Nr. Name 

1 110 Reinhäuser Wald 20 169 Laubwälder und Klippenbereiche im 
Selter, Hils und Greener Wald 

2 120 Hainberg, Bodensteiner Klippen 21 170 Buchenwälder und Kalk-Magerrasen 
zw. Dransfeld und Hedemünden 

3 122 Salzgitterscher Höhenzug  
(Südteil) 22 401 Wälder im südlichen Solling 

4 123 Harly, Ecker und Okertal nördlich 
Vienenburg 23 171 Bergwiesen und Teiche bei  

Zellerfeld 

5 125  Burgberg, Heinsener Klippen, 
Rühler Schweiz 24 214 Felsen im Okertal 

6 126 Holzberg bei Stadtoldendorf, 
Heukenberg 25 399 Wälder im Solling bei Lauenberg 

7 131 Wälder im östlichen Solling 26 403 Wald am Großen Streitroth bei  
Delliehausen 

8 130  Moore und Wälder im  
Hochsolling, Hellental 27 404 Brenke und Wald am Hohen Rott bei 

Verliehausen 

9 132 Weper, Gladeberg, Aschenburg 28 447 Mausohr-Jagdgebiet Leinholz 

10 133 Gipskarstgebiet bei Osterode 29 375 Hamel und Nebenbäche 

11 136 Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa 30 112 Süntel, Wesergebirge, Deister 

12 137 Totenberg (Bramwald) 31 114 Ith 

13 138 Göttinger Wald 32 115 Haseder Busch, Giesener Berge, 
Gallberg, Finkenberg 

14 143 Bachtäler im Kaufunger Wald 33 117 Sieben Berge, Vorberge 

15 147 Nationalpark Harz  
(Niedersachsen) 34 118 Duinger Wald mit Doberg und 

Weenzer Bruch 

16 145 Iberg 35 361 Hallerburger Holz 

17 152 Asse 36 377 Hallerbruch 

18 153 Nordwestlicher Elm  37 452  Höhlengebiet im Kleinen Deister 

19 154 Ossenberg-Fehrenbusch    

 
 

2.2 Bestandssituation in Deutschland und Niedersachsen 
Absolute Aussagen zur Bestandsgröße sind aufgrund der Mobilität der Art und des hohen me-
thodischen Aufwandes für eine entsprechende Untersuchung nicht möglich. 
 



Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz  – Vollzugshinweise Säugetierarten, Teil 3 – 
 Wildkatze (prioritär) Entwurf, Juli 2010 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – NLWKN 5 
 

2.2.1 Bestandssituation in Deutschland 
 Die Vorkommen in Deutschland sind stark fragmentiert.  
 Die größten zusammenhängenden Vorkommen befinden sich im Rheingau, Taunus, Eifel 

und Hunsrück und dem Pfälzer Wald.  
 Isolierte Subpopulationen, die auf Wiederansiedlungen zurückgehen, entwickeln sich im 

vorderen Bayerischen Wald, Steigerwald und Spessart.  
 Die Teilpopulationen insbesondere in der nördlichen Hälfte Deutschlands sind mehr oder 

weniger isoliert. Die Verbreitungskarte für Deutschland (s.u.) trägt dem allerdings nicht 
Rechnung, da die äußeren Verbreitungsgrenzen arrondiert wurden. Die nördlichen Vor-
kommen befinden sich im nordhessisches Bergland, Hainich, Eichsfeld, Harz und Solling-
raum mit vorgelagerten bewaldeten Höhenzügen nordwestlich bis zum Deister, nordöstlich 
bis zum Elm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 3: Verbreitung der Wildkatze in Deutschland  

(Karte: BfN, www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
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2.2.2 Bestandssituation in Niedersachsen 
 Derzeit liegen in Niedersachsen Nachweise der Art aus dem Zeitraum 1994 bis 2009 aus 

185 TK-25-Quadranten vor, im Zeitraum 1950 bis 1993 sind 50 TK-Quadranten belegt.  
  Ein Vergleich der Rasterfrequenz von Nachweisen (TK-Quadranten) aus den oben genann-

ten Zeiträumen ergibt eine deutliche Nachweissteigerung. Eine Zunahme der Raster um 73 
% ist zu verzeichnen.  

 Aus dem Zeitraum 1950-1993 liegen aus vier TK-25-Quadranten Reproduktionsnachweise 
vor, aus dem Zeitraum 1994 bis 2009 liegen aus 36 TK-Quadranten Nachweise von Repro-
duktion vor. 

 Die zunehmende Tendenz geht einerseits auf eine tatsächliche Ausbreitung der Art zurück, 
die auch in ganz Deutschland zu verzeichnen ist, andererseits ist von einer Sensibilisierung 
insbesondere der Jäger und Förster für die Art auszugehen, so dass vermehrt Wildkatzen 
als solche erkannt und gemeldet werden. 

 Eine Bestandsangabe in robusten Zahlen ist nicht möglich.  
 
2.3 Schutzstatus 

FFH-Richtlinie: 

Anhang II 
   prioritäre Art 
Anhang IV 
Anhang V 

 
 
 
 

Berner Konvention Anhang II  

Bonner Konvention   

Bundesnaturschutzgesetz: § 7 Abs. 2 Nr. 13: besonders geschützte Art 
§ 7 Abs. 2 Nr. 14: streng geschützte Art 

 
 

Jagdrecht Art unterliegt BJagdG / NJagdG 
Jagdzeit festgesetzt 

 
 

 
 
Die Verantwortung Niedersachsens für den Erhalt der Art und deren Vernetzung ist sehr hoch, 
da sich hier die größten Vorkommen Norddeutschlands befinden. Zudem verläuft die nördliche 
Verbreitungsgrenze auf dem Kontinent durch Niedersachsen. 
 
2.4 Erhaltungszustand 
Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 
 Für Südniedersachsen ist der Erhaltungszustand der Art aufgrund des hohen Anteils an 

strukturreichen Laub- und Mischwäldern als insgesamt günstig einzustufen, sofern keine 
weitere Zerschneidung der Habitate erfolgt.  

 Für den Erhalt der Art sind in Südniedersachsen wie im niedersächsischen Tiefland (ins-
besondere Lüneburger Heide und Wendland) Maßnahmen innerhalb und außerhalb von 
FFH-Gebieten durchzuführen, um eine Wiederbesiedlung aktuelle wildkatzenfreier Gebiete 
zu ermöglichen. 
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Tab. 2: Bewertung des Erhaltungszustands in Deutschland und Niedersachsen (FFH-Bericht 2007) 

atlantische Region kontinentale Region 
Kriterien 

D NI D NI 

Range s s s g 

Population x g u g 

Habitat u s u g 

Zukunftsaussichten g g u g 

Gesamtbewertung s s s g 

x = unbekannt g = günstig u = unzureichend s = schlecht 

 
 
2.5 Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
 Gefährdungsgrad: Rote Liste Deutschland (2009):  3 - Gefährdet 

Rote Liste Niedersachsen (1991):  2 - Stark gefährdet 
 
Gefährdungsfaktoren: 
 Größte Gefährdung ist die Verinselung von Teilpopulationen bzw. -vorkommen und die da-

mit einhergehende genetische Verarmung, verbunden mit verringerter "Fitness". 
 Häufung von Verkehrsopfern durch Wildkatzenwechsel querende Straßen und sonstige 

vielbefahrene Straßen (insbesondere Bundesstraßen und Autobahnen) (u. a. HUPE et. al. 
2004). 

 Störungen im Lebensraum durch teilweise intensive Waldnutzung und flächenweise kein 
Erhalt von Ruhezonen 

 Auf Einzelflächen Verlust von Wurfplätzen, Verstecken und Tagesschlafplätzen durch inten-
sive Entnahme von Totholz, Altholz, Baumschöpfen usw. 

 Verluste bei Verwechslung mit Hauskatze durch Abschuss oder Fang bei der Jagd 
 Hybridisierung mit Hauskatzen in Siedlungsnähe 
 Infizieren mit tödlich verlaufenden Hauskatzenkrankheiten. 

 
 
3 Erhaltungsziele 
Ziel ist die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes des  
Lebensraumes und die Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung einer stabilen, langfristig 
sich selbst tragenden Population sowie des ursprünglichen Verbreitungsgebietes der Art.  
Niedersachsen hat in Bezug auf die Wildkatze eine hohe Verantwortung (s.2.3). 

Bezogen auf Population und Lebensräume: 
 Vernetzung der Teilpopulationen westlich und östlich der als Barriere wirkenden BAB 7 

("Harz- und Sollingteilpopulation") 
 Verbindung der Waldgebiete und bewaldeten Höhenzüge im Weser-Leinebergland durch 

geeignete Lebensraumstrukturen und damit Schaffung von Wanderkorridoren und Erschlie-
ßung von Teillebensräumen 

 Weitere Ausdehnung der Vorkommen insbesondere nach Norden und Westen gemäß histo-
rischer Verbreitungsgebiete 

 Stabilisierung der bisherigen Vorkommen 
 Verbesserung des Nahrungs- und Versteckangebotes durch naturnahe Waldbewirt-

schaftung (Sukzessionsflächen, Lichtungen, Wald-, Wildwiesen, hoher Alt- und Totholz-
anteil) 

 Störungsminimierung insbesondere durch Etablierung von Ruhezonen. 
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Tab. 3: Matrix zur Bewertung des Erhaltungszustands 
 (Quelle: BfN (2009):Überarbeitete Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeitskreise als 
 Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring) 
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4 Maßnahmen 
Im Säugetierschutz in Niedersachsen ist der Wildkatze hohe Priorität einzuräumen, da die Vor-
kommen nur dann langfristig gesichert sind, wenn  
1. ein ausreichender Austausch von Tieren zwischen den Teilpopulationen in Harz und Solling 

erfolgen kann,  
2. eine Vernetzung der kleineren Waldgebiete im Weser-Leinebergland großflächig nutzbare 

Lebensräume und Korridore schafft und  
3. durch die Entwicklung von Korridoren das norddeutsche Tiefland und die westlich an Nie-

dersachsen angrenzenden Wälder und Höhenzüge (NRW) als ehemaliger Lebensraum 
wieder erschlossen werden können. 

 
4.1 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 
 Schaffung von Querungshilfen (Grünbrücken, Durchlässe, Grünunterführungen u.ä.) an 

vielbefahrenen Straßen 
 Schaffung von Leitlinienstrukturen zur Entwicklung von Korridoren insbesondere in den 

Räumen mit isolierten bewaldeten Höhenzügen und anderen Waldgebieten 
 Schaffung und Erhalt von Ruhezonen in Wäldern 
 Waldbewirtschaftung möglichst nach ökologischen Gesichtspunkten 
 Öffentlichkeitsarbeit (Information der Jägerschaft) insbesondere in Gebieten, die von der 

Wildkatze langsam wiederbesiedelt werden. 
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4.2 Gebiete für die Umsetzung mit Prioritätensetzung  

1. Landkreise mit Reproduktionsnachweisen: Hameln-Pyrmont, Holzminden, Northeim,  
Göttingen, Osterode, Goslar 

2. Landkreise mit sonstigen Vorkommen der Art: Region Hannover, Hildesheim, Wolfenbüttel, 
Helmstedt, Salzgitter 

3. FFH-Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Art 

4. Landkreise/Städte mit geeigneten Habitaten, die zeitnah besiedelt werden können:  
Braunschweig, Peine, Gifhorn, Wolfsburg, Schaumburg. 

 

Abb. 4: Gebiete für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen 
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4.3 Bestandsüberwachung und Untersuchungsbedarf 
 5-jährliche Erfassung der Gesamtverbreitung; Schwerpunkt Ausbreitungsgebiete 
 5-jährliche Erfassung des Reproduktionserfolges  
 Kontinuierliche Ermittlung von Totfunden, Beobachtungen 
 Ermittlung des genetischen Populationsprofils; Hybridisierungsstatus 
 Telemetrische Untersuchungen zum Abwanderverhalten junger Wildkatzen 
 Telemetrische Untersuchungen zur Jungensterblichkeitsrate 
 Telemetrische Untersuchungen zur Reviergröße in unterschiedlichen Habitaten. 

 
 
5 Schutzinstrumente 
 Umsetzung von Waldschutzgebietskonzepten (LÖWE, Vertragsnaturschutz) 
 Vertragsnaturschutz z.B. zur Anpflanzung von Hecken und schmalen Waldstreifen als Ver-

bindungslinien zu isolierten Waldgebieten sowie zur Sicherung und Entwicklung von natur-
nahen Ruhezonen in Altholzpartien 

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung (Maßnahmenkataster 
für z.B. Korridorentwicklung in Form von Heckenpflanzungen und Aufforstungsgürtel, Auf-
weitung von Grabendurchlässen, Grünbrückenanlagen, Sicherung stillgelegter Steinbrüche 
und Abbaugruben usw.) 

 Investive Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung besonders wichtiger Habitatbereiche 
 Hoheitlicher Schutz zur Sicherung von bedeutenden Habitaten und Schutzgebieten 
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